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Ordentliche  
Einwohnergemeindeversammlung  

 

Donnerstag, 11. Juni 2009, 20.00 Uhr  
in der Mehrzweckhalle Worben  

 
 
 
Traktanden:  
1. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung von Dienstag, 9.12.2008. 
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2008. 
3. Behandlung und Genehmigung des Organisationsreglements der Einwohner-

gemeinde Worben. 
4. Behandlung und Genehmigung der Optimierung der 7. - 9. Realklasse. Integration 

im Schulsystem der Einwohnergemeinde Lyss. 
5. Genehmigung des Vertrages ¿ber die besonderen Massnahmen im Kindergarten 

und in der Volksschule (BMV). Kreditgenehmigung. 
6. Parzelle 162: Genehmigung eines  nderungsantrages zum Gemeindeversam-

mlungsbeschluss vom 14. Dezember 2006. 
7. Genehmigung des Gebªudeabbruches "Alte Post" am Alkerenweg 6 (Parz.-Nr. 

101) in Worben. 
8. Genehmigung der Kreditabrechnung: "Kreuzung Busswilstrasse - M¿hlestrasse - 

Fencherenweg". Nachkreditgenehmigung in Höhe von Fr. 24'815.85. 
9. Orientierung ¿ber die Kreditabrechnung: "Erneuerung der Hard- und Software". 
10. Orientierungen. 
11. Verschiedenes. 
 
Detaillierte Informationen über die Traktanden können der Botschaft entnommen wer-
den. Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Versammlung bei der 
Gemeindeschreiberei zur Einsichtnahme öffentlich auf. 
 
Gemäss Art. 49 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Worben liegt 
das Protokoll mindestens sieben Tage vor der nächsten Gemeindeversammlung öf-
fentlich auf. Die Genehmigung des Protokolls obliegt dem Gemeinderat. Beanstan-
dungen durch Stimmberechtigte sind der Versammlung zum Entscheid vorzulegen. 
 
Beschlüsse der Gemeindeversammlung können beim Regierungsstatthalteramt Ni-
dau mit Gemeindebeschwerde angefochten werden (Art. 93 ff Gemeindegesetz). Die 
Beschwerdefrist beträgt in Wahlsachen 10 Tage, in allen übrigen Geschäften 30 Tage 
ab Datum der Gemeindeversammlung.  
 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften an der Gemeindever-
sammlung ist sofort zu beanstanden. Wer rechtzeitig Rüge pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen 
(Art. 98 Gemeindegesetz). 
 
Alle Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit drei 
Monaten in der Gemeinde Worben Wohnsitz haben, sind zu dieser Gemeindever-
sammlung freundlich eingeladen. 
 

GEMEINDERAT WORBEN 
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TRAKTANDUM 1  
Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung  

von Dienstag, 9. Dezember 2008  

Gemäss Art. 49 des Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Worben liegt 
das Protokoll mindestens sieben Tage vor der nächsten Gemeindeversammlung öf-
fentlich auf. Die Genehmigung des Protokolls obliegt dem Gemeinderat. Beanstan-
dungen durch Stimmberechtigte sind der Versammlung zum Entscheid vorzulegen. 
 
Der Gemeinderat hat das Protokoll an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2008 geneh-
migt. 

TRAKTANDUM 2  
Genehmigung der Jahresrechnung 2008  

Als Grundlagenrechnung diente die am 31. Dezember 2007 abgelegte und von der 
Gemeindeversammlung am 12. Juni 2008 genehmigte Jahresrechnung 2007. Die 
Kantonale Passation erfolgte am 3. September 2008. 

Die Jahresrechnung der Gemeinde Worben schliesst per 31.12.2008 wie folgt ab: 
 
Ergebnis vor Abschreibungen 
Aufwand Fr. 6ó735ó807.15 
Ertrag Fr. 7ó984ó349.70 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 1ó248ó542.55 
 
Ergebnis nach Abschreibungen 
Ertragsüberschuss brutto Fr. 1ó248ó542.55 
Abschreibungen Finanzvermögen Fr. 127ó779.10 
Harmonisierte Abschreibungen Fr. -652ó383.65 
Übrige Abschreibungen Fr. 0.00 
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Fr. 0.00 
Ertragsüberschuss  Fr. 723ó938.00 
 
Vergleich Rechnung Voranschlag 
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Fr. 723ó938.00 
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung gem. Voranschlag Fr. 367ó500.00 
Besserstellung gegenüber dem Voranschlag  Fr. 1ó091ó438.00 

GRUNDLAGEN 

RECHNUNGSERGEBNIS 

Referent: Michel Colombo 

Referent: Hans Sigrist 
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 RECHNUNG VORANSCHLAG  
 

Total Aufwand 7ó260ó411.70    8ó163ó500.00 
Total Ertrag 7ó984ó349.70    7ó796ó000.00 
 

Ertragsüberschuss    723ó938.00 
Aufwandüberschuss   367ó500.00 



KOMMENTAR ZUM RECHNUNGSERGEBNIS  

Die Rechnung 2008 schliesst mit einem Ertrags¿berschuss von Fr. 723ó938.00 ab. 
Budgetiert war ein Aufwand¿berschuss von Fr. 367ó500.00. Wie bereits auf Seite 3 
erwªhnt, betrªgt die Besserstellung gegen¿ber dem Voranschlag Fr. 1ó091ó438.00. 
 
Nach der Einlage des Ertragsüberschusses beträgt das Eigenkapital der Einwohner-
gemeinde Worben Fr. 977ó440.03 oder nicht ganz 4 Steuerzehntel. 
 
Die Besserstellung ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen: 
[ Minderaufwand im Ressort ĂAllgemeine Verwaltungñ infolge personeller Verªnde-

rungen. 
[ Minderaufwand im Ressort ĂSoziale Wohlfahrtñ wegen den tieferen Gemeindean-

teilen an die AHV, IV und EL. 
[ Mehrertrag im Ressort ĂSteuernñ wegen den erheblich hºheren Steuereinnahmen 

und einer Teilauflösung der Wertberichtigung für gefährdete Steuerguthaben.  
[ Minderaufwand bei den Abschreibungen infolge der tiefen Investitionstätigkeit. 

SPEZIALFINANZIERUNGEN  

INVESTITIONSRECHNUNG 

NACHKREDITTABELLE  

Alle Nachkredite von insgesamt Fr. 509'381.70 sind in einer separaten Nachkreditta-
belle aufgeführt und mit entsprechenden Begründungen versehen. Alle Überschrei-
tungen sind entweder gebunden oder die Mehrausgaben wurden durch einen Ge-
meinderatskredit bewilligt.  
 
Die Gemeindeversammlung hat somit keine Nachkredite zu genehmigen, sondern 
nimmt diese zur Kenntnis. 
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Kabelfernsehen: Einnahmen¿berschuss von Fr. 19ó320.45. Die Spezial-
finanzierung per 31.12.2008 ist damit auf Fr. 184ó059.85 
gestiegen. 

 
Kanalisationswesen: Ertrags¿berschuss von Fr. 91ó026.05. Die Spezial-

finanzierung ĂRechnungsausgleich Abwasseranlagenñ 
per 31.12.2008 betrªgt damit neu Fr. 481ó944.75. Die 
Spezialfinanzierung ĂWerterhaltung Abwasseranlagenñ 
betrªgt per 31.12.2008 neu Fr. 1'145ó144.60. 

 
Abfallbeseitigung: Aufwand¿berschuss von Fr. 7ó589.05. Die Spezialfinan-

zierung ĂAbfallbeseitigungñ verringert sich per 
31.12.2008 auf Fr. 32ó384.65. 

Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 374ó879.15 und liegen damit deutlich tiefer als der 
Voranschlag von Fr. 1ó005ó000.00. 
 
Die Hauptgründe für den erheblichen Minderaufwand sind die Nichtrealisierung der 
vorgesehenen Investitionen bei den Schulanlagen und beim Gemeindestrassennetz. 
Im Bereich der Abwasserentsorgung betrugen die Investitionen nur halb soviel wie 
geplant. Dies vor allem bei den öffentlichen Leitungen S2. 



FINANZKENNZIFFERN 

RECHNUNGSGENEHMIGUNG 

Die Jahresrechnung 2008 wurde am 4. März 2009 durch die Finanzkommission und 
am 17. März 2009 durch den Gemeinderat Worben genehmigt. Die Prüfung der Jah-
resrechnung durch die Rechnungsprüfungskommission fand am 25. & 26. März 2009 
statt.  

 

BESTANDESRECHNUNG PER BILANZSTICHTAG 31.12.2008  
 
Aktiven  
Finanzvermögen Fr. 6ó408ó260.74 
Verwaltungsvermögen Fr. 3ó270ó445.57 
  
Passiven  
Fremdkapital Fr. 6ó223ó751.30 
Spezialfinanzierungen Fr. 2ó477ó514.98 
Eigenkapital Fr. 977ó440.03 

 

Der Gemeinderat beantragt, die  
Jahresrechnung 2008 in der  

vorliegenden Form zu genehmigen.  

Die Jahresrechnung 2008 liegt 30 Tage vor der Gemeindeversammlung zur Einsicht-
nahme auf. Die Finanzverwaltung Worben ist gerne bereit, allfällige Fragen zu beant-
worten oder nähere Auskünfte über den Rechnungsabschluss zu erteilen. 
 
Die Jahresrechnung kann während den Öffnungszeiten bei der Finanzverwaltung 
Worben abgeholt werden.  
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Zur Beurteilung des Gemeindefinanzhaushaltes sind Kennzahlen wertvoll. Gesamt-
schweizerisch harmonisiert sind die sechs Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad, 
Selbstfinanzierungsanteil, Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil, Bruttoverschul-
dungsanteil und Investitionsanteil.  
 
Im Kanton Bern ist die Anwendung der harmonisierten Kennzahlen für Einwohner- 
und Gemischte Gemeinden verbindlich. 
 
Die finanzielle Lage einer Gemeinde kann nicht anhand einer einzigen Kennzahl er-
mittelt werden. Die sechs Kennzahlen können widersprüchliche Informationen bieten. 
Das Gesamtbild aller Kennzahlen ist zu beurteilen. Kennzahlen sollten mindestens im 
Zweijahresdurchschnitt beurteilt werden. Dabei ergibt nicht der Durchschnitt der Pro-
zentzahlen, sondern das gewogene Mittel aus den Basiszahlen das richtige Resultat. 
 
Dank des sehr guten Rechnungsabschlusses 2008 haben sich natürlich auch die Fi-
nanzkennzahlen verbessert. 
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Referent: Hans Sigrist 
 
Im Infoheft II und III vom Jahre 2008 wurde die Bevölkerung bereits ausführlich über 
die Überarbeitung und die wesentlichen Änderungen des Organisationsreglements 
informiert. Die Bevölkerung erhielt Gelegenheit, mittels eines Fragebogens zu den 
geplanten Änderungen Stellung zu beziehen. Aufgrund der eingegangenen Fragebo-
gen hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 14. Oktober 2008 entschieden, das 
Organisationsreglement nach den Meinungen bzw. Ergebnissen der Bevölkerung an-
zupassen.  
 
Im neuen Organisationsreglement sind folgende wesentliche Änderungen gegenüber 
dem alten Organisationsreglement enthalten: 
- Reduktion der Gemeinderatsmitglieder auf 5 * (inkl. Gemeindeprªsident)  63% Ja 35% Nein 
- Amtsdauererhöhung auf 12 Jahre * (3 Legislaturperioden)  52% Ja 48% Nein 
- Auflösung der Kulturkommission * 79% Ja 17% Nein 
- Auflösung der Schulkommission * 62% Ja 35% Nein 
- Fusionierung der Feuerwehrï und GU-Kommission * 86% Ja 10% Nein 
- Gründung einer Finanzï und Liegenschaftskommission * 82% Ja 15% Nein 
- Keine Einführung eines externen Versammlungsleiters 19% Ja 78% Nein 
 
Im Bereich der Erhºhung des Gemeinderatskredites auf Fr. 200ó000.00 (mit fakultati-
vem Referendum ab Fr. 100ó000.00) ist die Umfrage mit  52 %  Nein-Stimmen zu  
48 % Ja-Stimmen sehr knapp ausgefallen. Da jedoch zahlreiche B¿rgerinnen und 
Bürger, welche mit Nein gestimmt haben, in den Bemerkungen eine Erhöhung auf  
Fr. 100ó000.00 gutgeheissen hªtten, entschied sich der Gemeinderat f¿r eine Kom-
promisslºsung. Der Gemeinderatskredit wird von Fr. 50ó000.00 auf Fr. 100ó000.00 er-
höht. 
 
Die Umfrageergebnisse wurden im Infoheft Nr. III vom Dezember 2008 publiziert. Die-
se können erneut unter gemeindeschreiberei@worben.ch oder Tel. 032 387 20 50 
angefordert oder auf der Homepage www.worben.ch unter der Rubrik ĂAktuellesñ her-
untergeladen werden. 
 
Die Vorprüfung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat ergeben, dass 
das Reglement genehmigungsfähig ist und den rechtlichen Grundlagen entspricht. 
Das Reglement tritt nach Genehmigung durch die Gemeindeversammlung und das 
Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft (ca. August 2009) und ersetzt das Or-
ganisationsreglement vom Jahre 1998 und das Wahlreglement vom Jahre 1998. Die 
Gemeindeorgane werden erstmals im November 2010 auf den 1. Januar 2011 nach 
neuem Reglement gewählt. Das heisst, dass die obgenannten  nderungen, welche 
mit einem  *  versehen sind, erst auf den 1. Januar 2011 umgesetzt werden. Das Reg-
lement liegt vorgängig der Gemeindeversammlung öffentlich während 30 Tagen zur 
Einsichtnahme auf.  

TRAKTANDUM 3  
Behandlung und Genehmigung des  

Organisationsreglements der Einwohnergemeinde Worben  

 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung  
Worben, das vorliegende Organisationsreglement vom Jahre 2009 zu ge-
nehmigen und alle ihm widersprechenden Vorschriften, insbesondere 
das Organisationsreglement von 1998 und das Wahlreglement von 1998 
aufzuheben.  



Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen für den Kindergartenbesuch im Jahre 
2006/2007 musste erstmals eine 3. Kindergartenklasse erºffnet werden. Obwohl der 
Kindergartenbesuch freiwillig ist, besuchen rund 71% der Fünfjährigen und 100% der 
Sechsjährigen den Kindergarten in Worben.  
 
Ab dem Schuljahr 2006/2007 stand erstmals nicht ausreichend Unterrichtsraum zur 
Verfügung und es musste die erste Schulklasse doppelt geführt werden. Anhand die-
ser Erkenntnisse und den Auswirkungen auf die Folgejahre, hat sich eine Arbeitsgrup-
pe mit der Schulraumplanung befasst.  
 
Die Arbeitsgruppe erarbeitete verschiedene mögliche Varianten für die Behebung des 
Platzmangels. Unter anderem wurde über eine Erweiterung der bestehenden Kinder-
gärten, den Neubau eines freistehenden Kindergartens oder die Mietung des Lehrer-
wohnhauses diskutiert. Aufgrund der zu hohen Bau- bzw. Erweiterungskosten hatte 
man sich im Jahre 2006 für eine Übergangslösung, Mietung einer Wohnung im Leh-
rerwohnhaus, entschieden.  

TRAKTANDUM 4  
Optimierung Oberstufe Worben  

Referent: Peter Vogt 
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VORGESCHICHTE 

KOSTEN 

Die Sanierungs- bzw. Neubaukosten eines Kindergartens belaufen sich schätzungs-
weise auf folgende Beträge: 
Sanierungskosten alter Kindergarten Breitfeldstrasse (baufällig) Fr. 1ó500ó000.00 
Neubau 1 Kindergarten Fr. 0ó950'000.00 
Neubau 2 Kindergärten (Doppelkindergarten) Fr. 1'300'000.00 
 
Anhand der Finanzplanungen und Voranschlägen musste leider festgestellt werden, 
dass eine solche Finanzierung für die Einwohnergemeinde Worben zu diesem Zeit-
punkt nicht tragbar bzw. realisierbar wäre. 

Anhand der dargestellten Schulraumproblematik sowie der bestehenden Möglichkei-
ten, welche jedoch durch die finanzielle Lage der Einwohnergemeinde Worben nicht 
umgesetzt werden können, hat sich die Arbeitsgruppe bzw. der Gemeinderat mit der 
Bildungsstrategie der Erziehungsdirektion des Kantons Bern auseinandergesetzt.  
 
Der Kanton Bern sieht in seiner Bildungsstrategie eine Reorganisation (Optimierung) 
der Sekundarstufe I vor. Dabei geht es um die Regionalisierung, das heisst: Real- und 
SekundarschülerInnen im Kanton besuchen - wo dies sinnvoll ist - den Unterricht an 
gemeinsamen Standorten. Das entsprechende Projekt wird im Rahmen der Gesamt-
revision der Volksschulgesetzgebung per 2012 umgesetzt.  
 
Ebenfalls strebt der Kanton Bern eine Reduktion der Modellvielfalt an. Heute sind fünf 
Formen der Zusammenarbeit zwischen den Real- und Sekundarklassen möglich. 
Künftig sollen nur noch zwei Modelle angeboten werden; ein durchlässiges und ein 
nicht durchlässiges Modell. Auch dieses Projekt wird im Rahmen der Gesamtrevision 
der Volksschulgesetzgebung per 2012 umgesetzt. 

BILDUNGSSTRATEGIE DES KANTONS BERN  
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STANDORTWAHL  

In Anbetracht der Bestrebungen des Kantons und im Interesse einer sinnvollen und 
kostengünstigen Schulraumplanung wurden die Gemeinden Lyss und Studen ange-
fragt, ob die Möglichkeit besteht, dass unsere Realschülerinnen und Realschüler die 
Sekundarstufe I in ihrer Gemeinde besuchen könnten. Nach geführten Gesprächen 
mit den betroffenen Gemeinden Studen und Lyss kam der Gemeinderat angesichts 
der bereits vorhandenen sozialen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Lyss zum Entscheid, die Optimierung der Realklasse nach Lyss zu orientieren 
und weiterzuverfolgen.  

VORTEILE EINER OPTIMIERUNG DER 7. - 9. KLASSEN IN LYSS  

Mit der Einführung der Blockzeiten und dem Tagesschulangebot ist unter Umständen 
zusätzlicher Schulraum erforderlich (je nach Klassengrösse oder Nutzung des Tages-
schulangebots). Mit der Teilrevision des Volksschulgesetzes 2008 wurden die Rechts-
grundlagen für die Blockzeiten und den Ausbau von Tagesschulangeboten geschaf-
fen. 
 
Des Weiteren hat der Regierungsrat an der Sitzung vom 19. September 2007 die Ver-
ordnung über die besonderen Massnahmen in Kindergarten und Volksschule (BMV) 
verabschiedet. Damit kann der im Jahre 2001 durch den Grossen Rat revidierte Arti-
kel 17 des Volksschulgesetzes in die Praxis umgesetzt werden. SchülerInnen, deren 
schulische Ausbildung durch Störungen oder Probleme bei der sprachlichen oder kul-
turellen Integration erschwert wird, sowie jene mit ausserordentlichen Begabungen 
sollen künftig in der Regel ordentliche Bildungsgänge besuchen. Für Kinder mit Be-
hinderungen wird weiterhin im Einzelfall abgeklärt, welche Art der Schulung am Bes-
ten geeignet ist. Auch hier ist ebenfalls noch nicht klar, ob zusªtzlicher Schulraum be-
nötigt wird.  

Mit dem aktuellen Wissensstand entstehen bei einer Optimierung der 7. - 9. Real-
schulklassen folgende Vorteile für die Einwohnergemeinde Worben: 
- Für die Umsetzung der kantonalen Vorgaben (Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der obligatorischen Schule, Tagesschulangebot, etc.) vollziehen zu 
können, ist genügend Schulraumreserve vorhanden. 

- Alle SchülerInnen der Sekundarstufe I besuchen den Unterricht in Lyss.  
- Der Hauswirtschaftsunterricht für die RealschülerInnen wird in Lyss erteilt (bereits 

eingeführt). 
- In Lyss besteht schon heute ein Tagesschulangebot. 
- Die Schule Worben arbeitet eng mit der Jugendfachstelle Lyss zusammen (Vertrag 

mit der Gemeinde Lyss). Durch die neue, verstärkte Zusammenarbeit können die 
Kinder und Jugendlichen die Jugendfachstelle Lyss besser nutzen.  

- Mitbenützung des breiten Freizeitangebotes in Lyss (Seelandhalle, Schwimmbad). 
- Fachstellen, wie z.B. Berufsberatung können stufenspezifisch beigezogen werden. 
- Das Angebot an Wahlfächern und zusätzlichen Angeboten der Schulen Lyss ist be-

deutend grösser. 
- Es kann für SchülerInnen eine Chance sein, nach 6 Jahren an einem neuen Ort 

auch neu zu starten; Geschichten oder Rollen können hinter sich gelassen werden. 
- Schwankungen der Schülerzahlen können an einer grösseren Schule besser ausge-

glichen werden. 

SCHÜLERBEITRÄGE  

Die Schülerbeiträge werden gemäss kantonalen Richtlinien festgesetzt. Die Überprü-
fung erfolgt alle 3 Jahre. Kostenvertrag 2010 bis 2013 Fr. 5000.00 pro Kind und 
Schuljahr (Ist-Zustand). Die Beiträge entsprechen den jetzigen Kosten. 

http://www.erz.be.ch/site/art._17_bisher_und_neu.pdf
http://www.erz.be.ch/site/art._17_bisher_und_neu.pdf


SCHULMODELL DER GEMEINDE LYSS  
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Der Gemeindeversammlung wird der Antrag unterbreitet, 
die Real - und SekundarschülerInnen der 7. ï 9. Klasse in 
Zukunft in der Gemeinde Lyss zur Schule zu schicken.  

 
Der Gemeinderat wird zu einem entsprechenden Vertrags-

abschluss mit der Gemeinde Lyss ermächtigt.  

KLASSENÜBERTRITT  

Modell 2 bedeutet, dass die Real- und Sekundarklassen im gleichen Schulhaus, aber 
grundsätzlich getrennt, unterrichtet werden. Sie können jedoch in einzelnen oder 
mehreren Fächern gemeinsam unterrichtet werden. Der Unterricht in Muttersprache 
erfolgt teilweise oder ganz getrennt, in erster Fremdsprache und Mathematik ganz 
getrennt.  
 
Da in Lyss aus pädagogischen und räumlichen Gründen eine Aufteilung auf zwei 
Schulanlagen erfolgt und beide gleichwertig sind, wird das Schulmodell mit einem 
Pluszeichen (+) versehen. 
 
Gemäss Auskunft von Rolf Burkhard, Schulleiter Grentschel, findet in keinem Fach 
ein gemeinsamer Unterricht statt. Die Schüler und Schülerinnen von Real- und Se-
kundarklassen werden getrennt unterrichtet. Einzige Zusammenarbeit erfolgt in Pro-
jektwochen oder anderen gemeinsamen Anlässen (Theater usw.). 

Die Schulkommission bzw. eine entsprechende Arbeitsgruppe hat für die Optimierung 
der 7. - 9. Klasse einen Bericht mit folgenden Schwerpunkten erarbeitet: 
- Grundlagen 
- Vertragsmuster mit der Einwohnergemeinde Lyss 
- Schulraumplanung 
- Pädagogische Umsetzung 
- Schulweg 
 
Dieser Bericht liegt 30 Tage vor der Gemeindeversammlung öffentlich während den 
Schalteröffnungszeiten zur Einsichtnahme auf. Der Bericht kann zudem unter 
www.worben.ch (Aktuelles; News) heruntergeladen oder per Tel. 032 387 20 50  
bestellt werden. 

BERICHT 

  Lyss  Worben  

Schuljahr 2010/2011 --- --- 7. Klasse 8. Klasse* 9. Klasse* 

Schuljahr 2011/2012 --- 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse --- 

Schuljahr 2012/2013 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse --- --- 

* 8./9. Klasse gemeinsam 
 

Die Überführung der Realschule (ca. 11 SchülerInnen pro Jahrgang) nach Lyss  
erfolgt gestaffelt über drei Jahre.  
 
Mit Beginn Schuljahr 2010/11 tritt die neue 7. Klasse in Lyss in die Realschule ein. 
Die 8./9. Klassen beenden ihre Schulzeit in Worben, somit wäre die Überführung der 
Realschule nach Lyss im Sommer 2012 abgeschlossen.  



TRAKTANDUM 5  
Genehmigung des Vertrages über die besonderen Massnah-

men im Kindergarten und in der Volksschule (BMV)  

Referent: Peter Vogt 
 
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat an der Sitzung vom 19. September 2007 die 
Verordnung über die besonderen Massnahmen in Kindergarten und Volksschule 
(BMV) verabschiedet. Damit konnte der 2001 revidierte Artikel 17 des Volksschulge-
setzes in die Praxis umgesetzt und auf den 1. Januar 2008 in Kraft gesetzt werden. 
Für die Umsetzung der BMV in den Gemeinden bzw. in den Schulen wurde eine Pla-
nungszeit bis am 1. August 2009 und eine Einführungszeit bis am 1. August 2011 ein-
geräumt. 
 
Schülerinnen und Schüler, deren schulische Ausbildung durch Störungen oder durch 
Probleme bei der sprachlichen oder kulturellen Integration erschwert wird sowie jene 
mit ausserordentlichen Begabungen, sollen in der Regel die ordentlichen Bildungs-
gänge besuchen. Für Kinder mit Behinderungen wird weiterhin im Einzelfall abgeklärt, 
welche Art der Schulung am Besten geeignet ist. Der Vertrag regelt die Zusammenar-
beit im Bereich der Führung von besonderen Klassen, den Spezialunterricht 
(Logopªdie / Psychomotorik), den Fºrderunterricht f¿r fremdsprachige Sch¿lerinnen 
und Schüler und den heilpädagogischen Unterricht in Form von integrativen und se-
parativen Unterstützungsangeboten. 
 
Infolge dieser Entwicklung hat die Delegiertenversammlung der VESA (Gemeinde-
verband für ergänzende Schulangebote Biel-Seeland) am 18. September 2008 be-
schlossen, sich per 31. Juli 2009 aufzulösen. Der VESA hat bisher die Aufgaben der 
besonderen Massnahmen (BMV) für 64 Gemeinden im Seeland organisiert. Diese 
Aufgaben gehen somit ab 1. August 2009 zurück an die Gemeinden. Die Gemeinden 
des bisherigen VESA-Schulkreises Brügg (Aegerten, Brügg, Scheuren, Schwadernau, 
Studen, Worben sowie dem Gemeindeverband Bildung Gottstatt) regeln diese Umset-
zung während einer Übergangsphase vom 1. August 2009 bis mindestens 31. Juli 
2012 durch ein Sitzgemeindemodell. 
 
Als Sitzgemeinde wurde Brügg bestimmt. Die Anschlussgemeinden übertragen die 
Umsetzung der besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule 
gemäss der Verordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in 
der Volksschule (BMV) an die Sitzgemeinde.  
 
Die Kosten belaufen sich im Rahmen des bisherigen Budgets. Dies macht einen 
durchschnittlichen Jahresbeitrag in Hºhe von rund Fr. 73ó000.00. 
 
 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung 
Worben, den Vertrag über die besonderen Massnahmen im Kinder-
garten und in der Volksschule mit den Gemeinden Aegerten, Brügg, 
Scheuren, Schwadernau, Studen, Worben sowie dem Gemeindever-
band Bildung Gottstatt zu genehmigen.  
 
Der Gemeinderat wird für die Vertragsunterzeichnung ermächtigt.  
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Referent: Hans Sigrist 
 
Die Gemeindeversammlung hat am 14. Dezember 2006 mit 87 Ja zu 54 Nein-
Stimmen folgenden Gegenantrag eines Gemeindebürgers angenommen: 
Die Parzelle-Nr. 749 der SWG zum Pauschalpreis von Fr. 800'000.ï zu kaufen und 
zur Finanzierung dieses Landerwerbes die ganze Parzelle-Nr. 162 zum Preis von 
mindestens Fr. 255.ï/m2 zu verkaufen.  
 
Gemeindepräsident Hans Sigrist hat bereits an der letzten Gemeindeversammlung 
vom 9. Dezember 2008 über den Stand der Verkaufsverhandlungen informiert.  
 
Vom 1. Februar 2007 bis 31. Dezember 2007 wurde durch den Gemeinderat Worben 
versucht, den Gemeindeversammlungsbeschluss umzusetzen und die Parzelle als 
gesamte Einheit zu verkaufen. Nach einem erfolglosen Jahr hat der Gemeinderat be-
schlossen, eine Immobilienfirma (IDAG AG) mit dem Verkauf der Parzelle zu beauf-
tragen. 
 
Es erweist sich als äusserst schwierig, den Gemeindeversammlungsbeschluss in der 
genannten Form umzusetzen. Seit gut zwei Jahren wird versucht, die gesamte Par-
zelle auf einmal zu verkaufen. Eine interessierte Immobilienfirma müsste jedoch bei 
einem Kauf vorgängig ein Finanzierungsnachweis erbringen und den Verkaufspreis 
bezahlen, ohne dass diese Firma Gewähr hat, die geplanten Häuser wieder verkau-
fen zu können.  
 
Situationsplan des Grundstückes Parzelle -Nr. 162 (IST-Zustand):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sämtliche interessierte Immobilienfirmen möchten ihre Häuser zuerst verkauft haben 
und anschliessend das Land als Ganzes kaufen. Dieses Vorgehen ist mit dem Be-
schluss sowie den Grundsätzen des Finanzhaushaltes nicht tragbar. 

TRAKTANDUM 6  
Verkauf Parzelle 162: Genehmigung eines Änderungsantrags 

zum Gemeindeversammlungsbeschluss vom 14.12.2006  
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Da bisher für die Parzelle-Nr. 162 noch kein Käufer gefunden werden konnte,  
beträgt der aufgelaufene Passivzinsaufwand für die gekaufte Parzelle-Nr.  749 total 
Fr. 40ó000.00.  
Berechnung: 
 2.46 %  (Ï f¿r die Schulden der Gemeinde Worben)   
x 732 Tage (Kaufdatum 29.05.2007 bis GV-Datum 11.06.2009)  
x Fr. 800ó000.00 (Kaufpreis) 
 
Damit weitere Zinskosten gespart werden können, muss  die Parzelle-Nr. 162  mög-
lichst schnell verkauft werden.  
 
Der Gemeinderat sieht nun vor, die Parzelle (östlich der Liegenschaft 
ĂUnterworbenstrasse 1)  in vier Einzelparzellen (A - D) abzuparzellieren. An dem Ge-
meindeversammlungsbeschluss vom 14. Dezember 2006 wird in Bezug auf den Ver-
kaufspreis von Fr. 255.ð/m2 (inkl. Liegenschaft Unterworbenstrasse 1) nichts geän-
dert. Dennoch wird für den Verkauf der Einzelparzellen A - D ein Verkaufspreis von  
Fr. 270.ð/m2 angestrebt, um die Kosten der Abparzellierung decken zu können.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen gute Kontakte zu Kaufinteressenten, die einen Vor-
kaufsvertrag unterschreiben möchten.  Das Projekt sieht die untenstehende Planung 
vor: 
 
Situationsplan der möglichen Abparzellierung der Parzelle -Nr. 162:  

 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung Wor-
ben, den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2006 
wie folgt zu ändern:  
 
Dem Gemeinderat Worben wird die Kompetenz zur Abparzellierung der 
Parzelle -Nr. 162 sowie anschliessendem Einzelverkauf erteilt. Der Min-
destverkaufspreis beträgt nach wie vor Fr. 255. ð/m2. 
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TRAKTANDUM 7  
Genehmigung Gebªudeabbruch ĂAlte Postñ  

am Alkerenweg 6 in Worben  

Referent: Rudolf Marti 
 
Im Zuge der Überprüfung der öffentlichen und privaten Entwässerungssysteme in der 
SWG-Schutzzone SII wurden ebenfalls Sanierungsmassnahmen am Entwässerungs-
system der Liegenschaft Alkerenweg 6 (Eigentum der Einwohnergemeinde Worben) 
festgestellt.  
 
Die anschliessend vorgenommenen Abklärungen betreffend weiteren Sanierungs- 
und Unterhaltsbedarf der Liegenschaft haben ergeben, dass sich die Bausubstanz in 
einem sehr schlechten Zustand befindet und jederzeit mit einem Einsturz gerechnet 
werden muss. Da die Liegenschaft seit Jahren eine schlechte Rendite abwirft, hat der 
Gemeinderat im Sommer 2007 beschlossen, keine Investitionen zu tätigen und den 
Mietern auf den nächst möglichen Termin zu kündigen. Die Liegenschaft steht seit 
dem 30. September 2008 leer und die Aussentüren sind alle verschlossen. 
 
Um die dringend notwendigen Sanierungen vorzunehmen, damit die Liegenschaft 
wieder vermietet werden kºnnte, wªren Investitionen von mindestens Fr. 200ó000.00 
zu tätigen. Durch die schlechte Bausubstanz und den einfachen Ausbau der Wohnun-
gen, welche nur begrenzte sanitäre Einrichtungen aufweisen, wurde die Liegenschaft 
als Abbruchobjekt bezeichnet. Aufgrund des hohen Unterhalts- und Sanierungsbe-
darfs und der zu erwartenden Mietzinseinnahmen wird mit der Liegenschaft auch in 
Zukunft keine vernünftige Rendite erzielt werden können.   
 
Damit nicht Drittpersonen zu Schaden kommen, ist die Liegenschaft möglichst rasch 
abzubrechen und zu entsorgen. 
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Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung Wor-
ben, den Abbruch der Liegenschaft Alkerenweg 6 ĂAlte Postñ. 
 
F¿r die Abbrucharbeiten wird ein Kredit in Hºhe von Fr. 50ó000.00 ge-
sprochen.  
 
Der Gemeinderat wird für die Durchführung und Auftragsvergabe er-
mächtigt.  

Die Liegenschaft Alkerenweg 6 hat einen Bilanzwert per 31. Dezember 2008 von  
Fr. 47ó550.00 und ist im Bereich der Anlagen im Finanzvermºgen festgehalten.  
 
Die Kreditzustªndigkeit f¿r den Abbruch der Liegenschaft ĂAlkerenweg 6ñ wird anhand 
des amtlichen Gebäudewertes sowie der Abbruchkosten festgelegt.  
 
Die Kreditzuständigkeit berechnet sich somit wie folgt: 
Amtlicher Gebäudewert Fr. 102ó900.00 
Abbruchkosten Fr. 50ó000.00 
Total Fr. 152ó900.00 
 
Gemäss Art. 15 des Organisationsreglements ist die Gemeindeversammlung für die 
Erteilung des Abbruchkredites sowie den Gebäudeabbruch zuständig. 
 
Die Kosten f¿r den Gebªudeabbruch in Hºhe von Fr. 50ó000.00 werden der Investi-
tionsrechnung belastet und müssen jährlich abgeschrieben werden. Für den Gebäu-
deabbruch müssen keine fremden Finanzierungsmittel aufgenommen werden. 
 
Nach Abbruch des Gebäudes wird die Parzelle-Nr. 101 erneut geschätzt und der amt-
liche Wert angepasst. Da jedoch keine finanzielle Aufwertung der Parzelle entsteht, 
wird der Bilanzwert von Fr. 47ó550.00 weiterhin im Anlagevermºgen festgehalten.   
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TRAKTANDUM 8  
Kreuzung Busswilstrasse - Mühlestrasse - Fencherenweg:  
Genehmigung des Nachkredites in Hºhe von Fr. 24ó815.85 

Referentin: Marianne Domeyer  

Die Gemeindeversammlung hat am 28. Juni 2005 einen Kredit in Höhe von  
Fr. 100'000.00 für die Sanierung der Kreuzung Busswilstrasse - Mühlestrasse - Fen-
cherenweg genehmigt. Der Strassenverkehr wurde neu geregelt. Zudem wurden Ver-
kehrsberuhigungsmassnahmen sowie Sichtverbesserungsmassnahmen umgesetzt. 

Arbeitsart Voranschlag Ausgaben Abweichung 

Landabtretung Fr. 6'100.00 Fr. 3'880.00 Fr. -2'220.00 

Vermessung, Vermarchung, 
Handänderungskosten 

Fr. 4'000.00 Fr. 14'377.00 Fr. 10'377.00 

Baukosten, Honorarkosten Fr. 86'080 Fr. 94'989.80 Fr. 8'909.80 

Baubewilligung, Publikationen Fr. 0.00 Fr. 708.05 Fr. 708.05 

Signalisation Fr. 4'500.00 Fr. 8'883.85 Fr. 4'383.85 

Kanalisationsanschlusskosten Fr. 0.00 Fr. 1'977.15 Fr. 1'977.15 

Total Fr. 100'680.00 Fr. 124'815.85 Fr. 24'135.85 

Rundung Fr. -680.00 Fr. 0.00 Fr. 680.00 

ENDTOTAL  Fr. 100'000.00 Fr. 124'815.85 Fr. 24'815.85 

VORGESCHICHTE / GENEHMIGUNG KREDIT 

KREDITÜBERSICHT 

Kredit Fr. 100'000.00 
Ausgaben Fr. 124'815.85 
Ausgabeüberschuss  Fr. 24'815.85 

GRÜNDE FÜR DIE AUSGABENÜBERSCHREITUNG  

- Kosten für den Kanalisationsanschluss, die Baubewilligung und Publikationen waren 
nicht im Voranschlag vermerkt; 

- Vermarchungs- und Handänderungskosten lagen massiv über dem Voranschlag; 
- Vorstudie in Höhe von Fr. 5'535.65 wurde bei den Honorarkosten im Voranschlag 

nicht vermerkt; 

KREDITGENEHMIGUNG 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2008 die Kreditabrech-
nung zur Kenntnis genommen. Gemäss Art. 17 des Organisationsreglements be-
schliesst die Gemeindeversammlung den Nachkredit für dieses Projekt.  

 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung  
Worben, die vorliegende Kreditabrechnung im Betrag  
von Fr. 124ó815.85 sowie den Nachkredit in Hºhe  

von Fr. 24ó815.85 zu genehmigen.  
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TRAKTANDUM 9  
Orientierung über die Kreditabrechnung:  

Erneuerung Hard ï und Software  

Referent: Michel Colombo 

An der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2008 wurde über die Umsetzung der 
Registerharmonisierung informiert. Bis Ende 2009 sind alle Gemeinden verpflichtet, 
sich an GERES anzuschliessen und die Einwohnerkontrolldaten für die eidgenössi-
sche Volkszählung 2010 in elektronischer Form an GERES zu übermitteln. Damit das 
neue Kantonale Registerharmonisierungsgesetz eingehalten werden und der An-
schluss an das GERES stattfinden konnte, musste eine Schnittstelle in unsere Ein-
wohnerkontrolle installiert werden. Dazu war ein Update unserer aktuellen Software 
erforderlich. Dieses Update benötigte eine so grosse Speicherkapazität, die der be-
stehende Server nicht mehr bewältigen konnte.  
 
Mit Genehmigung des Rahmenkredites durch die Gemeindeversammlung vom  
12. Juni 2008 in Hºhe von Fr. 81'000.00 konnte die Hard- und Software erneuert wer-
den. Der Anschluss an GERES kann garantiert werden. Zurzeit werden Datenabglei-
chungen der verschiedenen Schnittstellen vorgenommen und vorhandene Fehler be-
reinigt.  

VORGESCHICHTE / GENEHMIGUNG KREDIT 

Arbeitsart  Voranschlag  Ausgaben  Abweichung  

Projektleitung Fr. 3'800.00 Fr. 4'680.00 Fr. 880.00 

Roline Server Fr. 11'800.00 Fr. 11'805.10 Fr. 5.10 

Arbeitsstationen Fr. 11'800.00 Fr. 11'379.05 Fr. -420.95 

Lizenzen Fr. 3'200.00 Fr. 3'200.00 Fr. --- 

Hardwaredienstleistungen Fr. 14'000.00 Fr. 14'684.00 Fr. 684.00 

Software Fr. 3'200.00 Fr. 2'923.20 Fr. -276.80 

Software Updates Fr. 15'100.00 Fr. 16'790.95 Fr. 1'690.95 

GERES Fr. 16'200.00 Fr. 14'095.60 Fr. -2'104.40 

Unvorhergesehenes Fr. 1'900.00 Fr. 1'883.00 Fr. -17.00 

Total  Fr. 81'000.00 Fr. 81'440.90 Fr. 440.90 

KREDITÜBERSICHT 

Kredit Fr. 81'000.00 
Ausgaben Fr. 81'440.90 
Ausgabeüberschuss  Fr. 440.90 

KREDITGENEHMIGUNG 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2008 die Kreditabrech-
nung genehmigt.  
 
Gemäss Art. 17 des Organisationsreglements (Nachkredite, die weniger als 10 % des 
ursprünglichen Kredites betragen, beschliesst immer der Gemeinderat) beschliesst 
der Gemeinderat den Nachkredit für dieses Projekt. Die Gemeindeversammlung 
nimmt die Kreditabrechnung zur Kenntnis.  



 

Orientierungsversammlung der Ortsparteien  
 

Die drei Ortsparteien führen mit dem Gemeinderat eine gemeinsame 
öffentliche Orientierungsversammlung durch: 
 

Datum:  Donnerstag, 4. Juni 2009  
Zeit:  20.00 Uhr 
Ort:  Gemeindesaal, Gemeindehaus  
 
Anschliessend an die gemeinsame Orientierungsversammlung tref-
fen sich die Mitglieder der Ortsparteien und die interessierten Nicht-
Parteimitglieder zur Diskussion und Beratung der Parteianträge in 
den folgenden Räumen: 
 

Freie Wähler: Sitzungszimmer-Nummer I im Erdgeschoss 
SP: Sitzungszimmer-Nummer II im 1. Stock 
SVP: Gemeindesaal im Dachgeschoss 
 
Auch Nicht-Parteimitglieder sind zum Besuch der gemeinsamen Ori-
entierungsversammlung und zu den anschliessenden parteiinternen 
Beratungen freundlich eingeladen. 

TRAKTANDUM 10  
Orientierungen  

TRAKTANDUM 11  
Verschiedenes  

Die Orientierungen durch den Gemeinderat  
erfolgen an der Gemeindeversammlung  

vom 11. Juni 2009. 

Unter dem Traktandum Verschiedenes haben die  
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger die  

Gelegenheit, sich zu Wort zu melden. 
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" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---" ---"  
 

Ich melde mich für die Instruktion an: 
 
Name, Vorname:  ________________________________  
 
Telefon:  ________________________________  
 

Ã Montag, 25. Mai 2009, 20.00 Uhr, MZA Worben 

Ã Mittwoch, 3. Juni 2009, 20.00 Uhr, MZA Worben 

Ã Donnerstag, 18. Juni 2009, 20.00 Uhr, MZA Worben 

 
Talon bis spätestens Freitag, 22. Mai 2009 einsenden an: 

Gemeindeschreiberei Worben, Hauptstrasse 19, 3252 Worben 
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Plötzlicher Herzstillstand  

Bei plötzlichem Herzstillstand handelt es sich um 
plötzlich auftretenden Pulsverlust mit Bewusstlo-
sigkeit, der dadurch verursacht ist, dass das Herz 
plötzlich nicht mehr ausreichend Blut in das Gehirn 
und durch den Körper pumpen kann. Ursache sind 
in der Regel lebensbedrohliche Herzrhythmusstö-
rungen, das heisst Störungen im elektrischen Erre-
gungsleitungssystem des Herzens. 
 
 
Patienten, die einen plötzlichen Herzstillstand erleiden, zeigen zunächst Pulsverlust, 
verlieren das Bewusstsein und können nicht mehr atmen. All dies geschieht sehr 
schnell - binnen wenigen Sekunden. Ohne sofortige Behandlung sterben 90 - 95 Pro-
zent der Personen, die einen plötzlichen Herzstillstand erleiden. 
 
Die einzige wirkungsvolle Behandlung bei plötzlichem Herzstillstand besteht in der 
Defibrillation. Dabei werden dem Herzen ĂStromstºsseñ verabreicht, durch die es an-
geregt wird, wieder im normalen Rhythmus zu schlagen. Diese ĂStromstºsseñ m¿ssen 
binnen wenigen Minuten nach Auftreten des plötzlichen Herzstillstands erfolgen, um 
den Herztod erfolgreich verhindern zu können. 

 
Da die Mehrzweckanlage Worben durch Vereine und die 
Öffentlichkeit rege benutzt wird, hat der Gemeinderat an sei-
ner Sitzung vom 17. März 2009 beschlossen, einen Defibril-
lator anzuschaffen. Eine entsprechende Instruktion zur 
Handhabung dieses Defibrillators wird an drei Abenden 
durch den Samariterverein durchgeführt. Mit untenstehen-
dem Talon können sich alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu dieser Instruktion anmelden. Die Veranstaltung 
wird auf der Bühne in der Mehrzweckanlage Worben 
durchgeführt und ist kostenlos. 
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